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Landkreis Wittmund  
Der Landrat 
Ordnung 
  

Vorlagen-Nr. 
0170/2025 

 

BESCHLUSSVORLAGE 

nicht öffentlich 

 
    Beratungsfolge                                                                             Sitzungstermin     TOP 

 
 

Haushaltsausschuss 01.12.2025  
 
 

Kreisausschuss 02.12.2025  

 

 

Betreff: 

 

Einstellung der Kostenübernahme des Erwerbs von Fahrerlaubnissen der Klasse C für 
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren 

 
Beschlussvorschlag: 
Die Kostenübernahme i. H. v. 20 % zum Erwerb eines C-Klasse Führerscheins für Mitglieder 
der Freiwilligen Feuerwehren wird zum 01.01.2026 eingestellt. Antrage, die bis zum 
31.12.2025 genehmigt wurden werden im Jahr 2026 noch erstattet. 
 

 
Sachverhalt: 
Im Kreisausschuss vom 12.08.2009 wurde beschlossen, dass der Landkreis Wittmund den 
Erwerb der Führerscheinklasse C für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren fördert. Diese 
Förderung wurde aufgrund fallender C-Klasse Führerscheinbesitzer in den Freiwilligen 
Feuerwehren eingeführt. Der Landkreis ist im Rahmen der Kreisfeuerwehr auf entsprechende 
Fahrzeugführer angewiesen. Da die Mitglieder der Kreisfeuerwehr auch gleichzeitig Mitglied 
in einer freiwilligen Feuerwehr sind wurden die Ausbildungskosten aufgeteilt. Die Gemeinden 
können auf Antrag 20% der Führerscheinausbildungskosten vom Landkreis erstattet 
bekommen. 
 
Im Rahmen dieses Förderprogramms wurden seit 2009 204 Anträge genehmigt. Es sind 136 
C-Klasse Führerscheine bestanden worden und insgesamt 72.612,47 EUR gefördert. Derzeit 
sind noch 65 Führerscheinförderungen offen, jedoch ist davon auszugehen, dass nur noch 19 
Führerscheine erstattet werden. Die restlichen 46 Führerscheinförderungen liegen mehr als 
fünf Jahre zurück. 
 
Aufgrund der angespannten Haushaltssituation und des bevorstehenden 
Haushaltssicherungskonzepts sollte die freiwillige Förderung von C-Klasse Führerscheinen für 
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren zum 01.01.2026 eingestellt werden. Anträge, die bis 
zum 31.12.2025 durch den Landkreis genehmigt wurden werden noch gefördert und können 
im Jahr 2026 erstattet werden. Hierdurch können Kosten in Höhe von 6.700 EUR pro Jahr 
eingespart werden.  
 

 
Finanzierung: 
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1. Gesamtkosten 2. jährliche Folgekosten 3. objektbezogene Einnahmen 

 keine  keine  keine 

€  €  €  

Haushaltsmittel 
Produktkonto: 
1.2.6.02.000.4312000 
 
 
  Noch zur Verfügung: 3.841,17 € 

stehen nicht zur Verfügung 
 
 

 

 
Vorlage betrifft klimarelevante Maßnahmen: Ja    Nein  
Falls ja, in welcher Art: Siehe Anlage 
 

 

 

 

 

Wittmund, den 19.11.2025  Abstimmungsergebnis: 

  Fraktion Ja: Nein: Enth.: 

  Fachausschuss Ja: Nein: Enth.: 

  Kreisausschuss Ja: Nein: Enth.: 

gez. Bremer, Bianca  Kreistag Ja: Nein: Enth.: 

 

Anlagenverzeichnis: 
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